
34. BREITENTURNTAG 
 
Veranstalter: ÖTB  Wien  
 

Leitung: Thomas Purker und Hans Watzek 
 

Zeit: Sonntag, 19. 5. 2019, 8.00 Uhr 
 

Ort: Theodor Kramer-Straße 3, 1220 Wien 
 (Theodor Kramer Gymnasium) 

 

Meldeschluss: Freitag, 10. 5. 2019, 10.00 Uhr  
 

Meldung: Online-Meldung 
 
 

• Ab der Altersklasse 40 ist wahlweise Lauf (60 m) oder 
Schleuderball ausgeschrieben.  

• Bei der Meldung unbedingt eintragen!!! 
  

Kampfrichter:  Die Kampfrichter sind bei der Online-Meldung 
  den Fähigkeiten entsprechend einzutragen. 
 Jeder teilnehmende Verein stellt je 8 LA-

Wettkämpfer mindestens einen Kampfrichter 
und beim Gerätturnen siehe nachstehend 

 

Arbeitseinsatz: Jeder teilnehmende Verein stellt eine 
Arbeitskraft am Samstag, 18. 5. um 10.00 Uhr  

 und am Sonntag, 19. 5. nach WK-Ende (ist bei 
der Meldung einzutragen!) 

 

Zeitplan: 8.30 Uhr Einturnen  
 9.00 Uhr Wettkampfbeginn 
  

Bewerbe:  1. Aktuelles Turn10-Programm (Stand 2018) für 
alle Teilnehmer 
  

Anmerkung:   Es wird auf fünf Geräten geturnt: 
BODEN, SPRUNG, BARREN / BALKEN,  
RECK / STUFENBARREN, MINITRAMPOLIN 

 

- Regelung für Kunstturnerinnen und Kunstturner: Jene 
Turnerinnen und Turner, die während der letzten 6 Monate an 
Kunstturn-Wettkämpfen teilgenommen haben, dürfen nur in der 
Oberstufe antreten (Jugend oder Erwachsene). 

  

 2.  Leichtathletik-3-Kampf für alle Teilnehmer  

  



LEICHTATHLETIK-3-KAMPF  
 

 

Altersklasseneinteilung  

    weibl. / männl. 

Altersklasse Jahrgang Lauf Sprung Kugelgewichte 

AK 04-06 2013-2015 60 m-Lauf Standweit Schlagball 

AK 07/08 2011-2012 60 m-Lauf Standweit Schlagball 

AK 09/10 2009-2010 60 m-Lauf Standweit Heuler 

AK 11/12 2007-2008 60 m-Lauf Standweit Heuler 

AK 13/14 2005-2006 60 m-Lauf Standweit 2 kg / 3 kg 

AK 15/16 2003-2004 60 m-Lauf Standweit 3 kg / 4 kg 

AK 17/18 2001-2002 60 m-Lauf Standweit 3 kg / 5 kg 

     

AK 19 1995-2000 60 m-Lauf Standweit 3 kg / 5 kg 

AK 25 1990-1994 60 m-Lauf Standweit 3 kg / 5 kg 

AK 30 1985-1989 60 m-Lauf Standweit 3 kg / 5 kg 

AK 35 1980-1984 60 m-Lauf Standweit 3 kg / 5 kg 

AK 40 1975-1979 
Schleuderball 
oder 60m-Lauf 

Standweit 3 kg / 5 kg 

AK 45 1970-1974 
Schleuderball 
oder 60m-Lauf 

Standweit 3 kg / 5 kg 

AK 50 1965-1969 
Schleuderball 
oder 60m-Lauf 

Standweit 3 kg / 5 kg 

AK 55 1960-1964 
Schleuderball 
oder 60m-Lauf 

Standweit 3 kg / 5 kg 

AK 60 1955-1959 
Schleuderball 
oder 60m-Lauf 

Standweit 3 kg / 5 kg 

AK 65 1950-1954 
Schleuderball 
oder 60m-Lauf 

Standweit 3 kg / 4 kg 

AK 70 1945-1949 
Schleuderball 
oder 60m-Lauf 

Standweit 3 kg / 4 kg 

AK 75 1940-1944 
Schleuderball 
oder 60m-Lauf 

Standweit 2 kg / 3 kg 

AK 80 1939 u. älter 
Schleuderball 
oder 60m-Lauf 

Standweit  2 kg / 3 kg 

 
 



Kampfrichter (=KARI) bei Gerätturnwettkämpfe: 
 
1)      Pro angefangenen 10 Gerätturnteilnehmern ist ein 

ausgebildeter KARI zu stellen. 
2)      Bei mehr als 30 Gerätturnteilnehmern ist die Anzahl der 

geforderten auf 3 KARI begrenzt (sollte jemand 4 stellen 
wollen, ist das aber kein Problem). 

3)      Alle KARI haben für die Dauer des gesamten Wettkampfes 
zur Verfügung zu stehen. Sollten auf Grund von 
Zeitproblemen Verschiebungen entstehen, ist für diesen ein 
Ersatz aus den eigenen Reihen zu stellen. 

4)      Sollten weniger KARI gemeldet werden oder zur Verfügung         
stehen, werden dafür 10 Teilnehmer willkürlich disqualifiziert 
und aus der Wertung genommen. 

5)      Die KARI haben für alle Geräte vorbereitet zu sein (außer 
männliche am Balken und weibliche am Barren). Wo wer zum 
Einsatz kommt obliegt der Einteilung der Wettkampfleitung. 

6)      Es wird klar darauf geachtet, dass KARI, die auch am 
Wettkampf teilnehmen wollen, dies auch möglich gemacht 
wird. Dabei kann es, insbesondere beim Breitenturntag bei 
der Leichtathletik passieren, dass der eine oder andere nicht 
in seiner Riege den Wettkampf bestreiten kann. 

7)    Bis zu 3 Teilnehmern muss nicht zwingend ein KARI gestellt    
werden.  

8)   Sollte ein Verein aus unterschiedlichen Gründen einmal nicht 
die geforderte Anzahl an KARI stellen können, so kann er 
auch bei einem anderen Verein nachfragen, ob jemand 
aushelfen kann.  Diese Information ist dann bitte per E-Mail 
an die ÖTB-Wien-Kanzlei (kanzlei@oetbwien.at) zu melden. 

 
 
Nenngeld pro Bewerb: 
  
   ÖTB-Wien-Vereine   € 4,80 
   für nicht ÖTB-Wien-Vereine   € 9,60 
 

 

mailto:kanzlei@oetbwien.at

